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Abschnitt B-Plan „Hühnerfeld-Süd“
(20.07.1978)

Bestand

I Geschoss  

W

bestehende Wohnnutzung

W

W

W

I

II

II=I+ID

II=I+IS

IV    III

I

I+IS



Neuer Bebauungsplan „Hermann-Volz-Straße“ 

Variante 1- Geschlossene Bauweise
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Beispiel Nachverdichtungbestehende WohnnutzungW

Beschreibung Konfliktpotential

 Gebäude können über zwei 
Geschosse hinweg beidseitig 
ohne seitliche Grenzabstände 
errichtet werden

 Möglichkeit einer 
durchgehenden Bebauung

 maximale Ausnutzung der 
Grundstücke

Hoch

 Belüftung und Belichtung 
erheblich beeinträchtigt

 Die Nachverdichtung geschieht 
relativ ungesteuert



Variante 2 - Klammer
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Neuer Bebauungsplan „Hermann-Volz-Straße“ 
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Darstellung der Baufelderbestehende WohnnutzungW

Beschreibung Konfliktpotential

 Gebäude können im hinteren 
Grundstücksbereich über zwei 
Geschosse beidseitig ohne 
seitliche Grenzabstände errichtet 
werden

 Sonderlösungen für die beiden 
Kopfgrundstücke im Norden und 
Süden

Mittel 

- Belichtung teilweise eingeschränkt



Variante 3 - Zeilen

Neuer Bebauungsplan „Hermann-Volz-Straße“ 
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bereits bebaute Fläche
Darstellung der Baufelderbestehende WohnnutzungW

Beschreibung Konfliktpotential

 Gebäude sind über alle 
Geschosse hinweg an die 
nördliche Grundstücksgrenze 
anzubauen

 Optimierte Orientierung für die 
Nutzer

 Im hinteren Grundstücksbereich 
sind Gebäude weiterhin 
eingeschoßig beidseitig ohne 
seitliche Grenzabstände zu 
errichten

Mittel

- Belichtung teilweise eingeschränkt

- Variante führt auf manchen 
Grundstücken zu 
Neustrukturierung gegenüber 
Bestand



Variante 4 – Doppel Zeilen

Neuer Bebauungsplan „Hermann-Volz-Straße“ 
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bereits bebaute Fläche
Darstellung der Baufelderbestehende WohnnutzungW

Beschreibung Konfliktpotential

 Bündelung der aufzustockenden 
Bereiche an gemeinsamer 
Grundstücksgrenze

 Im hinteren Grundstücksbereich 
sind Gebäude weiterhin 
eingeschoßig beidseitig ohne 
seitliche Grenzabstände zu 
errichten

Niedrig

- Aufstockung hat keine direkte 
Verschattung von bestehenden 
Wohngebäuden zur Folge

- Variante führt nur auf einem 
Grundstück zu Neustrukturierung 
gegenüber Bestand



Variante 5 – Winkel

Neuer Bebauungsplan „Hermann-Volz-Straße“ 
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bereits bebaute Fläche
Darstellung der Baufelderbestehende WohnnutzungW

Beschreibung Konfliktpotential

 Im hinteren Grundstücksbereich 
können Gebäude über zwei 
Geschosse hinweg beidseitig 
ohne seitliche Grenzabstände 
errichtet werden

 Im vorderen Bereich können 
Gebäude über zwei Geschosse 
an die nördliche 
Grundstücksgrenze angebaut 
werden

Mittel

- Belichtung und Belüftung 
teilweise eingeschränkt

- Variante führt auf manchen 
Grundstücken zu 
Neustrukturierung gegenüber 
Bestand



Variante 6a – U-Elemente

Neuer Bebauungsplan „Hermann-Volz-Straße“ 
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bereits bebaute Fläche
Darstellung der Baufelderbestehende WohnnutzungW

Beschreibung Konfliktpotential

 Bündelung der aufzustockenden 
Bereiche an gemeinsamer 
Grundstücksgrenze sowie im 
hinteren Grundstücksbereich

Mittel

- Belichtung und Belüftung teilweise 
eingeschränkt

- Variante führt nur auf einem 
Grundstück zu Neustrukturierung 
gegenüber Bestand



Variante 6b – U-Elemente mit getrennte Kopfgebäuden 
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Neuer Bebauungsplan „Hermann-Volz-Straße“ 
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bereits bebaute Fläche
Darstellung der Baufelderbestehende WohnnutzungW

Beschreibung Konfliktpotential

 Bündelung der aufzustockenden 
Bereiche an gemeinsamer 
Grundstücksgrenze sowie im 
hinteren Grundstücksbereich

 Sonderlösungen für die beiden 
Kopfgrundstücke im Norden und 
Süden: freistehende, 
dreigeschoßige Gebäude

Niedrig

- Aufstockung hat keine direkte 
Verschattung von bestehenden 
Wohngebäuden zur Folge

- Variante führt nur auf einem 
Grundstück zu Neustrukturierung 
gegenüber Bestand


